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Selbsttests in den Schulen — Ja, aber!!

Mit der Corona-Schul-

information 2021-023 

zum Testangebot für 

Schülerinnen und 

Schüler werden die 

Schulen und Schullei-

tungen verpflichtet, 

freiwillige Schüler-

Selbsttests in 

der Schule zu 

o r g a n i s i e r e n 

und zu beauf-

sichtigen.  

Diese Tests sind 

unbestritten ein 

weiterer Bau-

stein für die 

Aufrechterhal-

tung des Unter-

richtsbetriebs 

und zur Eindäm-

mung der Infek-

tionen.  

Dennoch lehnt der 

slvsh die Durchfüh-

rung der Selbst-

tests und die Orga-

nisation der Test-

straßen durch die 

Schulleitungen min-

destens in den 

Grundschulen aus 

den verschiedens-

ten Gründen ab.  

Jüngere Kinder sind 

den motorischen An-

forderungen des vor-

gesehenen Tests (Na-

senabstrich) nicht ge-

wachsen. Bereits jetzt 

sind sie schon durch 

die Pandemie stark 

belastet. Die zusätzli-

che Belastung durch 

den Test und insbe-

sondere dann durch 

ein positives Ergebnis 

dürfen den Kindern 

nicht zugemutet wer-

den. Wie sollen die 

Schulen die Wirkung 

eines positiven Ergeb-

nisses auf einen Erst-

klässler in Zeiten von 

Personalknappheit und 

zahlreichen zusätzli-

chen Aufgaben durch 

die Pandemie auffan-

gen? Die Eltern sind 

weit weg, wenn das 

Kind „unverzüglich 

und in altersgerechter 

Weise unter Einhal-

tung der allgemeinen 

Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen 

i so l i e rt  (werden 

muss)“ (Corona-Schul-

information 2021 - 023 

Seite 6). 

Die Schulleitungen des 

Landes sollen ein wei-

teres Mal im „Hauruck 

Verfahren“ und in kür-

zester Zeit eine 

umfangreich zu 

organis ierende 

Corona Maßnah-

me an den Schu-

len einrichten. 

Gegen die da-

mit verbunde-

ne zusätzliche 

Arbeitsbelas-

tung ohne jegli-

che Gegenleis-

tung für die oh-

nehin bereits 

reichlich durch 

die anderen 

Pandemiemaßnah-

men belasteten 

Schulleitungen pro-

testieren wir aufs 

schärfste. In einigen 

Kreisen ist seit weni-

gen Tagen erst der 

Präsenzunterricht in 

Gang, andere Kreise 

mussten wieder in den 

Wechselunterricht 

zurück. Das alles ge-

schieht nicht von allein 

und über Nacht.  

 

 

Die Selbsttests in den 

Schulen sind unbestritten 

ein weiterer Baustein für 

die Aufrechterhaltung des 

Unterrichtsbetriebs. Der 

slvsh lehnt die Durchfüh-

rung der Selbsttests durch 

kleine Kinder  wegen der 

damit verbundenen Risi-

ken für die Kinder ab.  
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Bereits bei den ersten Überlegungen 

zur Durchführung sind zahlreiche 

ungeklärte offene Organisationsfra-

gen aufgetreten. 

• Die Beteiligung von Eltern als Auf-

sicht bei der Testdurchführung ist 

problematisch. Wir wissen nur zu 

gut, dass auch bei unterschriebe-

ner Verschwiegenheitserklärung 

die Verschwiegenheit oft nicht 

eingehalten wird. Elternbeteili-

gung im Testraum eröffnet die 

einfache Möglichkeit, die Daten 

der nicht zum Test angetretenen 

oder positiv getesteten Kinder via 

WhatsApp zu verbreiten. 

• Was sollen Schulen tun, die keine 

freiwilligen Aufsichtspersonen 

finden? 

• Was sollen Schulen tun, die kei-

nen passenden Raum vorhalten 

können? Viele Schulgebäude sind 

auch durch die Kohortenregelun-

gen bereits am Limit. Wie sollen 

abgelegene große Räume gefun-

den werden, wenn nicht einmal 

ausreichend Unterrichtsräume 

zur Verfügung stehen? 

• Die Durchführung ausschließlich 

außerhalb der Unterrichtszeit ist 

nicht realisierbar. Wie sollen 

Fahrschüler, die kurz vor Unter-

richtsbeginn an der Schule an-

kommen und kurz nach Unter-

richtsende wieder in den Bus ein-

steigen außerhalb der Unter-

richtszeit getestet werden? 

• Wie werden die Testreste ent-

sorgt? Vermutlich werden in den 

Röhrchen Extraktionspufferlö-

sungsreste verbleiben, die im Po-

sitivfall Covid Viren enthalten. Soll 

die Entsorgung wirklich nur mit 

MNB und ohne weitere Schutz-

ausrüstung über den Hausmüll 

der Schule laufen? Gibt es andere 

Entsorgungsvorgaben bei großen 

Mengen, z.B. 150 Testsets? Wer 

entsorgt überhaupt, das Personal 

der Reinigungsfirma? 

Die Rechtsgrundlage für die Selbst-

tests ist in vielerlei Hinsicht unklar. 

• Darf ein minderjähriges Kind mit 

Einverständniserklärung der El-

tern aber ohne Beisein der Eltern 

und unter Aufsicht einer Lehr-

kraft oder einer anderen freiwillig 

gefundenen Person eine medizini-

sche Untersuchung an sich selbst 

durchführen?  

• Welche medizinischen und recht-

lichen Voraussetzungen müs-

sen die Aufsichtspersonen er-

füllen?  

• Welche Rechtsstellung haben 

Schulleitungen bei diesen Tests? 

Sind wir nun auch noch Leiter ei-

nes „Testzentrums“? 

• Wer haftet bei Unfällen, z.B. 

wenn das Stäbchen ins Auge 

kommt, zu weit in die Nase ge-

führt wird, nicht sachgerecht ge-

nutzt wird oder erst in die Flüssig-

keit und dann in eine Körperöff-

nung eingeführt wird? 

• Muss der Testraum bestimmte 

Hygieneauflagen erfüllen? Wenn 

ja, welche? 

Viele der hier geschilderten Proble-

me lösen sich auf, wenn die Test-

durchführung in die Hand der Eltern 

gegeben wird und im Elternhaus 

stattfindet. Wir bitten deshalb 

um eine kurzfristige Prüfung, ob 

die Durchführung der jetzt be-

schafften Selbsttests durch geeig-

nete Maßnahmen wie z.B. das 

Umpacken der Großpackungen 

unter Aufsicht einer Apotheke 

oder anderer autorisierter Insti-

tutionen kurzfristig noch in die 

Elternhäuser verlegt werden 

kann.  

Andernfalls stellt sich die Frage, 

ob die nur zwei möglichen 

Testtermine vor den Osterferien 

in den Grundschulen und unte-

ren Jahrgängen der Sekundarstu-

fe die Belastung der Kinder, das 

Risiko bei der Durchführung 

und den großen Aufwand bei 

der Organisation wert sind. 

Oder ob sie nicht ganz wegfal-

len können, und wir nach den 

Osterferien mit ausreichend 

Vorbereitungszeit und kindgemä-

ßeren Tests sofort beginnen.  

Leider konnten wir für eine Ein-

schätzung der aktuellen Infekti-

onsgefahr keine verlässlichen 

Zahlen über den derzeitigen In-

fektionsstand in den Grundschu-

len Schleswig-Holsteins finden, 

sind uns aber sicher, dass diese 

Zahlen im Ministerium vorliegen. 

Uwe Niekiel, Vorsitzender 

Weitere Infos zum Thema finden 

Sie auf unserer Homepage. 

Viele Probleme lösen sich 

auf, wenn die Tests im  

Elternhaus durchgeführt 

werden. 
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